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Regeste

Bundesgerichtsentscheid vom 15. Juli 2013 (Rückweisung an Vorinstanz / UV 631/12)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht hat den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 7.
Januar 2013 (UV/2012/631) aufgehoben und die Sa- che im Sinne der Erwägungen zu
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Damit besteht prozessual der
Zustand, wie er sich mit Erlass des Einspracheentscheides der SUVA vom 1. Juni 2012
präsentier- te. Die Sachurteilsvoraussetzungen hat das Verwaltungsgericht bereits mit Urteil
vom 7. Januar 2013, UV/2012/631, E. 1.1 geprüft und deren Vorlie- gen bejaht. Darauf
kann verwiesen werden.

E. 1.2
Angefochten ist der Einspracheentscheid der SUVA vom 1. Juni 2012 (act. IIB 355).
Streitig und zu prüfen ist die von der SUVA ermittelte Überentschädigung und damit die
Höhe des Rückforderungs- bzw. Ver- rechnungsanspruchs der SUVA. Umstritten ist dabei
einzig die von der SUVA errechnete Überentschädigung von Fr. 16‘805.15 und in diesem
Zusammenhang die Höhe des mutmasslich entgangenen Verdienstes des
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Versicherten im Sinne von Art. 69 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG; SR 830.1) der Jahre 2008,
2009 und 2010. Da weder aufgrund der Parteivorbringen noch aufgrund der Akten Anlass
besteht, die übrigen un- bestritten gebliebenen Positionen des angefochtenen Entscheides in
die Prüfung miteinzubeziehen, hat sich die richterliche Beurteilung praxis- gemäss auf
diesen Punkt zu beschränken (BGE 110 V 48 E. 4a S. 53; ZAK 1992 S. 487 E. 1b).

E. 1.3
Der Streitwert liegt mit Fr. 16‘805.15 unter Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der
Beschwerde in die einzelrichterliche Zuständigkeit fällt (Art. 57 Abs. 1 des kantonalen
Gesetzes über die Organisation der Ge- richtsbehörden und der Staatsanwaltschaft vom 11.
Juni 2009 [GSOG; BSG 161.1]).

E. 1.4
Das Gericht überprüft den angefochtenen Entscheid frei und ist an die Begehren der
Parteien nicht gebunden (Art. 61 lit. c und d ATSG; Art. 80 lit. c Ziff. 1 und Art. 84 Abs. 3
des kantonalen Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 [VRPG; BSG



155.21]).

E. 2.1
Gemäss Art. 69 ATSG darf das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener
Sozialversicherungen nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Bei
der Berechnung der Überentschädigung werden nur Leistungen gleicher Art und
Zweckbestimmung berücksichtigt, die der anspruchsberechtigten Person auf Grund des
schädigenden Ereig- nisses gewährt werden (Abs. 1). Eine Überentschädigung liegt in dem
Masse vor, als die gesetzlichen Sozialversicherungsleistungen den wegen des
Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen Verdienst zuzüglich der durch den
Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und allfälliger Ein- kommenseinbussen von
Angehörigen übersteigen (Abs. 2). Die Leistungen werden um den Betrag der
Überentschädigung gekürzt. Von einer Kürzung ausgeschlossen sind die Renten der Alters-
und Hinterlassenenversiche- rung und der Invalidenversicherung sowie alle Hilflosen- und
Integritätsent-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 5. Mai 2014, UV/13/655, Seite 7
schädigungen. Bei Kapitalleistungen wird der Rentenwert berücksichtigt (Abs. 3).

E. 2.2
Gemäss Art. 51 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung über die Unfallversi- cherung vom 20.
Dezember 1982 (UVV; SR 832.202) entspricht der mut- masslich entgangene Verdienst
jenem Verdienst, den der Versicherte ohne schädigendes Ereignis erzielen würde. Dabei
wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen
Einkommensentwick- lung angepassten Verdienst angeknüpft (vgl. BGE 134 V 322 E. 4.1
S. 325, 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224). Für die Berücksichtigung einer beruflichen
Weiterentwicklung müssen pra- xisgemäss konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die
versicherte Person einen beruflichen Aufstieg und ein entsprechend höheres Einkom- men
tatsächlich realisiert hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre. Es müssen bereits im
Zeitpunkt des Unfalles konkrete Hinweise für das be- hauptete berufliche Fortkommen
bestehen, so beispielsweise wenn der Arbeitgeber dies konkret in Aussicht gestellt oder gar
zugesichert hat. So- dann genügen blosse Absichtserklärungen der versicherten Person
nicht. Vielmehr muss die Absicht, beruflich weiterzukommen, bereits im Zeitpunkt des
Unfalls durch konkrete Schritte wie Kursbesuche, Aufnahme eines Studiums, Ablegung
von Prüfungen usw. kundgetan worden sein (Ent- scheid des Bundesgerichts [BGer] vom
21. Juli 2011, 8C_322/2011, E. 4.1; SVR 2010 UV Nr. 13 S. 52 E. 4.1).

E. 2.3
Die Verwaltung als verfügende Instanz und – im Beschwerdefall – das Gericht dürfen eine
Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind.
Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nichts
Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu
fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhaltes genügt die- sen
Beweisanforderungen nicht. Das Gericht hat vielmehr jener Sachver- haltsdarstellung zu
folgen, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigt
(BGE 138 V 218 E. 6 S. 221).
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E. 3.1



Der Beschwerdeführer macht geltend, er wäre ohne schädigendes Ereignis zum ... für eine
… ausgebildet worden, weshalb das hypothetische Einkommen der Jahre 2008, 2009 und
2010 um insgesamt Fr. 17‘154.35 zu erhöhen sei, womit keine Überentschädigung bestehe.

E. 3.2
In der Schadenmeldung UVG vom 29. Juni 2007 (act. II 1) gab die C.________ an, der
Beschwerdeführer sei bei ihr als … im ... mit einem monatlichen Grundlohn von Fr.
4‘400.-- tätig gewesen. Im Schreiben vom 16. Juli 2008 (act. IIA 129) führte sie aus, sie
hätte mit Blick auf die Loh- nentwicklung im Jahr 2008 sicher eine grössere Lohnkorrektur
vorgesehen sowie die normale Teuerung vergütet. Der Lohn im Jahre 2008 wäre ganz
sicher auf Fr. 4‘700.-- monatlich angesetzt worden. Auf Nachfrage der Be-
schwerdegegnerin zur weiteren hypothetischen Lohnentwicklung (aller- dings in
Erwähnung der Tätigkeit im ...) nannte die C.________ im Schrei- ben vom 1. April 2010
(act. IIB 285) für das Jahr 2009 einen Monatslohn von Fr. 4‘850.-- und für das Jahr 2010
einen solchen von Fr. 5‘000.--. Auf eine bereits vorgenommene oder geplante Einsetzung
des Versicherten in der ... mit der Ausbildung zum ... wies die ehemalige Arbeitgeberin nir-
gends hin. Der Beschwerdeführer gab seinerseits gegenüber der Be- schwerdegegnerin
anlässlich einer Besprechung vom 26. Juli 2007 (act. II 19) an, dass er im Zeitpunkt des
Unfalls als … an der …-Maschine gearbeitet habe und normalerweise im ... tätig gewesen
sei. Demgegenüber bestätigte die C.________ dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom
17. August 2009, dass er bereits im Juli 2007 (vor dem Un- fallereignis) als … bei der ...
angestellt gewesen sei und er, ohne erlittenen Unfall, im August 2009 als ... einen
Monatsverdienst von Fr. 5‘500.-- erzielt hätte (BB 3). In einem Schreiben vom 20. Juni
2012 (BB 5) im Rahmen des Einspracheverfahrens wurde gegenüber dem Rechtsvertreter
des Versi- cherten weiter ausgeführt, der Umstand, dass der Beschwerdeführer bei der
Firma fest angestellt gewesen sei, zeige auf, dass er zum ... ausgebil- det worden wäre, da ...
nur für eine Saison angestellt würden. Er hätte nach Abschluss des ersten Jahres die
Ausbildung zum ... durchlaufen müssen. Diese würde im Frühjahr, vor Beginn der von
April bis November dauern- den saisonalen Tätigkeit als …, stattfinden und zu einem
Jahreslohn von

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 5. Mai 2014, UV/13/655, Seite 9
mindestens Fr. 62‘400.--- nach Ausbildungsabschluss führen. Im zweiten Jahr als ... würde
der Verdienst auf Fr. 71‘500.-- angehoben werden. Ent- sprechend diesen Ausführungen
hätte der Versicherte demnach vor April 2008 seine Ausbildung als ... abgeschlossen und
wäre anschliessend in der ...saison 2008 als ... tätig geworden (BB 5).

E. 3.3
Zur Klärung der insgesamt unstimmigen Angaben der C.________ wurde nach
Rückweisung der Sache durch das Bundesgericht vom Verwal- tungsgericht am 12.
November 2013 eine Instruktionsverhandlung durchge- führt, anlässlich welcher
D.________, Geschäftsleiter der C.________ im technischen Bereich, und E.________,
Geschäftsleiter der C.________ im kaufmännischen Bereich, als Zeugen einvernommen
wurden.

E. 3.3.1
D.________ gab anlässlich der Zeugenbefragung an, der Be- schwerdeführer sei im
Zeitpunkt des Unfalls im Bereich der ... tätig gewe- sen. In der Regel habe man immer zu
wenig Leute, die sich als ... eigneten. Eine Festanstellung bedeute, dass man jemanden



normalerweise als ... ausbilde. Dies werde mit dem Bewerber bereits bei der Festanstellung
so besprochen. Den Beschwerdeführer habe man bereits aus dem ... gekannt, weshalb man
dies sehr schnell mit ihm vereinbart habe. Der Beschwerde- führer sei insbesondere
aufgrund seiner Sprachkenntnisse, seiner verhält- nismässig guten schulischen
Grundausbildung sowie aufgrund seines Ver- haltens (seiner Sozialkompetenz) als ...
geeignet gewesen. Der Beschwer- deführer habe in den Bereich ... wechseln wollen, um
nicht so oft auf ent- fernten … eingesetzt zu werden. Dabei habe er aber seinen Besitzstand
einer Festanstellung nicht verlieren wollen, weshalb gleich klar gewesen sei, dass er auch
im Bereich ... fest angestellt und dort zum ... ausgebildet werde. Die Regel sei, dass
Kandidaten zunächst mit geeigneten ... mitge- hen. Im Winter gebe es dann entsprechende
Ausbildungen. Dies sei im Falle des Beschwerdeführers bereits konkret angedacht gewesen.
Der Be- schwerdeführer habe einen Vertrag als ... gehabt. Darin sei als Ziel vorge- sehen
gewesen, ihn zum ... auszubilden. Im Zeitpunkt des Unfalls sei er noch ... gewesen. Dies sei
aber bereits Teil der Ausbildung. Man mache sich so vertraut mit der Materie. Im Zeitpunkt
des Unfalls sei er noch nicht für die externe Ausbildung zum ... angemeldet gewesen. Die
Anmeldung wäre wie üblich im Oktober 2007 bzw. im letzten Quartal 2007 erfolgt. Im
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März 2008 wäre die Ausbildung vom Beschwerdeführer abgeschlossen worden und dann
wäre er grundsätzlich auch als ... eingesetzt worden. Eine entsprechende Stelle wäre in
diesem Zeitpunkt auch frei gewesen. Sie hätten sich in den letzten Jahren im Wachstum
befunden und entsprechend ständig Bedarf an weiteren ... gehabt. Er könne sich nicht
erklären, weshalb die Lohnangaben im Schreiben vom 16. Juli 2008 (act. IIA 129) nicht mit
ihrer internen Bandbreite im Bereich ... übereinstimmten. Der in act. IIA 129 angegebene
Lohn sei ein Hilfsarbeiterlohn. Wie es zu dieser Angabe ge- kommen sei, könne er nicht
erklären. Sie entspreche nicht ihrer Besol- dungsordnung für einen ... (Protokoll der
Zeugenbefragung von D.________ im Rahmen der Instruktionsverhandlung vom 12.
November 2013, in den Gerichtsakten).

E. 3.3.2
Anlässlich seiner Zeugenbefragung vom 12. November 2013 führte E.________ bezüglich
… aus, diese bestünden aus einem ... und einem .... ... seien in der Regel fest angestellt, ...
saisonal. Der ... werde in der Regel für eine oder zwei Saisons angestellt, und dann schaue
man, ob er sich als ... eigne. Wenn nicht, stelle man andere als ... an. Jeder festangestellte ...
sei in der Regel später ... geworden. Ihm sei kein anderer Fall bekannt. In einem Kurs zum
... ... würden in der Regel im Februar/März alle geeigneten Personen aus der C.________
zusammengefasst. Das könnten 10 bis 15 Personen sein. Die Ausbildung dauere mehrere
Tage. Teilweise werde die Ausbildung auch zweigeteilt. Der zweite Teil könne auch ein
Jahr später sein. Ziel sei es, dass die geeigneten Personen auf Saisonstart im April als ...
arbeiten könnten. Je nach vorgesehenem Einsatzgebiet finde erst einmal ein Teil des Kurses
statt, damit sie eingesetzt werden könnten. Der Rest werde dann später ergänzt. Der Kurs
ende nicht mit einer Prüfung sondern mit einer Kursbestätigung. Der Erfolg messe sich
dann am Einsatz in der Praxis (erste Saison nach gehabtem Kurs), und dann erfolge die
Lohnan- passung. Die Regel sei, dass man die Ausbildung in einem Jahr gesamt- haft
mache, man könne aber auch schon mit dem ersten Modul bereits als ... arbeiten. Während
dem Anstellungsgespräch des Beschwerdeführers sei bereits angesprochen worden, dass
vorgesehen sei, ihn zum ... auszubil- den. Davon hätten im Unfallzeitpunkt jedoch einzig
sein direkter Vorgesetz- ter (F.________) und D.________ gewusst. Der Unfall sei im



Bereich der ... passiert. Zwischen dem Bereich ... und ... würden laufend Leute hin- und
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hergeschoben. Er könne nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob der Be- schwerdeführer im
Zeitpunkt des Unfalls im Bereich ... oder im Bereich ... angestellt gewesen sei. Dass in der
Schadenmeldung UVG (act. II 1) der Bereich ... und im Schreiben vom 20. Juni 2012 (BB
5) der Bereich ... an- gegeben worden sei, sei für ihn dadurch zu erklären, dass der
Beschwer- deführer im Zeitpunkt der ursprünglichen Anstellung am 8. Mai 2006 im ...
angestellt worden sei. Wenn der Beschwerdeführer von der fachlichen Sei- te her gut
gewesen sei - was er, der Zeuge, nicht beurteilen könne - würde er mit über 80%
Wahrscheinlichkeit ... geworden sein. Nur noch persönli- che Differenzen mit dem
Vorgesetzten hätten dem entgegenstehen kön- nen, wobei man in solchen Fällen versuche,
die Person zunächst an einem anderen Standort einzusetzen. Soweit er wisse, habe der
Beschwerdefüh- rer die Ausbildung zum ... im Zeitpunkt des Unfalls noch nicht gemacht
ge- habt. Eine eigentliche Anmeldung zur Ausbildung gebe es nicht. Wenn er im Jahr 2008
hätte als ... arbeiten wollen, hätte er die Ausbildung Anfang 2008 machen müssen. Ein
Kandidat für die Ausbildung zum ... werde vom … oder dem entsprechenden Betriebsleiter
des Profitcenters vorgeschla- gen, in der Regel im Herbst des Jahres. Es gebe in jedem Jahr
Stellen als ..., die frei würden. 2008 würde in jedem Falle eine Stelle als ... frei gewor- den
sein. Dies könne in der ganzen Gruppe sein, allenfalls auch an einem anderen Standort. Der
Beschwerdeführer habe hierzu die nötige Flexibilität gehabt. Die Ausbildung des
Beschwerdeführers zum ... wäre 2008 noch nicht abgeschlossen gewesen, erst der
theoretische Teil. Erst nach einem Praxisjahr als ... wäre die Lohnanpassung erfolgt. Die
Lohnangabe von Fr. 4‘700.-- (act. IIA 129) entspreche dem Lohn als .... Wenn sich der Be-
schwerdeführer im Jahr 2008 bewährt hätte, wäre auf das Jahr 2009 eine entsprechende
Lohnanpassung erfolgt. Ein ... verdiene im Minimum Fr. 62‘400.--. Das sei gleichzeitig der
Maximallohn eines .... Der Beschwer- deführer wäre im Jahr 2008 zwar als ... angestellt
gewesen, aber noch zum Lohn als .... Erst wenn er sich in der Praxis bewährt hätte, wäre der
Lohn entsprechend angepasst worden. Von der Stellung her wäre er 2008 ... gewesen, den
Lohn als ... hätte er aber erst nach der ersten Praxissaison erhalten. Sie hätten Lohnraster
bezüglich der Löhne von .... Die Löhne würden letztendlich aber von den direkten
Vorgesetzten festgesetzt. Die Spannbreite der Löhne sei schriftlich festgelegt (vgl. BB 6).
Lohnanpassun- gen durch den Vorgesetzten seien bei guter Leistung auch während des
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Jahres möglich (bis zu Fr. 200.-- mehr Lohn pro Monat). Der Lohn müsse einfach noch
innerhalb des Rasters liegen (Protokoll der Zeugenbefragung von E.________ im Rahmen
der Instruktionsverhandlung vom 12. Novem- ber 2013, in den Gerichtsakten).

E. 3.4
Aufgrund dieser Zeugenaussagen, insbesondere derjenigen von D.________, ist nach dem
Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein- lichkeit erstellt, dass der Beschwerdeführer
ohne das Unfallereignis vom 28. Juni 2007 in der Zwischensaison 2007/2008 den
theoretischen Teil der Ausbildung zum ... ... absolviert hätte. Nachdem beim
Beschwerdeführer gemäss den Aussagen von D.________ sowohl die schulischen und
sprachlichen als auch die charakterlichen Voraussetzungen zur Eignung als ... vorhanden
waren und beide Zeugen übereinstimmend aussagten, dass es für den Beschwerdeführer im
massgebenden Zeitraum auch eine freie Stelle als ... gehabt hätte, ist ebenfalls mit
überwiegender Wahrschein- lichkeit erstellt, dass es der Beschwerdeführer tatsächlich zum



... gebracht hätte. Dass die Administration der C.________ im Zeitpunkt des Unfalls von
diesen Plänen noch nichts wusste, schadet dabei nicht, zumal nach den übereinstimmenden
Zeugenaussagen die Anmeldung bzw. der Vor- schlag zur Ausbildung zum ... und damit die
Information der Administration jeweils erst im Herbst erfolgt. Dies erklärt auch die
anfänglich widersprüch- lichen Angaben der C.________ gegenüber der
Beschwerdegegnerin, zu- mal die ersten Angaben durch die noch nicht informierte
Administration erfolgten (vgl. act. II 1, act. IIA 129, act. IIB 285), während die weiteren
An- gaben durch den Geschäftsleiter des technischen Bereichs, der die ent- sprechenden
Vereinbarungen mit dem Beschwerdeführer getroffen hatte, bzw. durch den
zwischenzeitlich informierten kaufmännischen Leiter erfolgt sind (vgl. BB 3 und 5). Die
Angabe von E.________ anlässlich der Zeugenbefragung, wonach der Beschwerdeführer
im Jahr 2008 zwar bereits als ... angestellt gewesen wäre, aber noch zum Lohn als ..., steht
entgegen der Meinung der Be- schwerdegegnerin nicht im Widerspruch zu seiner
Bestätigung im Schrei- ben vom 20. Juni 2012 (BB 5), wonach der Beschwerdeführer nach
Ab- schluss des theoretischen Teils der Ausbildung zum ... im Jahr 2008 Fr. 62‘400.--
verdient hätte. Dieser Lohn entspricht dem Maximallohn als ....
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Dass der Beschwerdeführer in der Übergangsphase vom ... zum vollwerti- gen ... den
Maximallohn als ... (der gleichzeitig den Minimallohn eines ... darstellt; vgl. BB 6) verdient
hätte, erscheint plausibel und aufgrund der Zeugenaussagen und schriftlichen Bestätigungen
der informierten Kreise (vgl. BB 3 und 5) überwiegend wahrscheinlich. Somit ist gestützt
auf die Angaben von D.________ und E.________ nach dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit für das Jahr 2007 von einem hypothetischen
Valideneinkommen des Beschwerdeführers von Fr. 57‘200.--, für das Jahr 2008 von einem
solchen von Fr. 62‘400.-- und für das Jahr 2009 von einem solchen von Fr. 71‘500.--
auszugehen (vgl. BB 3 und BB 5). Für das Jahr 2010 fehlen Angaben der C.________,
wobei nicht zu beanstanden ist, dass der Beschwerdeführer analog zur Beschwerde-
gegnerin (vgl. act. IIB 343) von einer prozentualen Lohnsteigerung von 2009 auf 2010 von
3.1% ausgegangen ist. Unter Berücksichtigung dieser von den Parteien angenommenen,
nicht zu beanstandenden Lohnsteige- rung resultiert für das Jahr 2010 ein zu
berücksichtigendes hypothetisches Valideneinkommen des Beschwerdeführers von Fr.
73‘717.--. Der mutmasslich entgangene Verdienst des Beschwerdeführers betrug somit in
Anlehnung an die Überentschädigungsberechnung der SUVA vom 27. Dezember 2011 (act.
IIB 343) vom:
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